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Miſstrauen, ögernd und widerwillig die ausgezahlten größeren und
kleineren Beträge von Arbeitslöhnen durch ſtempelfreie Quittungen
den Pfarrern beſtätigen ollen, amit dieſe Quittungen als Belegs⸗
eilagen dem Einbekenntniſſe beigeſchloſſen werden onnen E
Verſchiedenheit von Arbeiten und Arbeitslöhnen muſs bei den oben⸗
erwähnten Berechnungen oft verzeichnet werden (), deren ins Detail
gehende Berechnung erſt durch zeitraubendes, unvermeidliches Addieren,
Subtrahieren, Multiplicieren, Dividieren der einzelnen Geldbeträge
Untereinander endgiltig feſtgeſtellt werden kann. Den vorerwähnten
kopfzerbrecheriſchen, da menſchliche Nervenſyſtem nicht gerade ſtärkenden
und beruhigenden Schreibereien In der Berechnung des Landwirt
ſchafts⸗Ertrages bei Pfarreien dürfte die nachverzeichnete Berechnungs⸗
weiſe de erwähnten Ttrages u Perſonal⸗Einkommenſteuer⸗Zwecken
viel geringere Schwierigkeiten machen, währen dabei doch der 9E·
ſetzlich geforderten Sicherheit und ahrhei des Einbekenntniſſes des
Nutzens QAus dem Landwirtſchaftsbetriebe gedient ud entſprochen ird

Fechſungskoſten wurden bisher n den Früchten⸗Abſonde⸗
rungs⸗Protokollen der Pfarrproviſoren oder Adminiſtratoren bei den
Getreidegattungen der eil, bei L.  eln und Rüben der Cl
des Geſammt-Brutto⸗Ertrages ohne Abſchlag der Steuern), für
Abdruſchkoſten der Theil des Körnerertrages, für Einbringung
von Heu und Grummet der Theil des Ertrages un Anſchlag 9e
bracht. Prager Statthalterei⸗Erlaſs Nr ahre

Neueſtens hat jedo der Landesculturrath für das Königreich
Böhmen unterm Juli 1895, 2386, en Gutachten dahin ab
egeben, daſs gegenwärtig die Fechſungskoſten bei Körnerfrüchten
regelmäßig den El. des Ttrages, die Abdruſchkoſten 79—76
de Kornertrages, die Fechſungskoſten bei Wieſen ½, bei einmahdigen
Wieſen 3 bei Kartoffeln Ʒ⁴5 bei Uben 75 des Brutto⸗Ertrages
ausmachen.

Da un In allen Provinzen und Kronländern Oeſterreichs
Landesculturräthe von der Regierung eingeſetzt und angeordnet
ſind, we gewiſs auch ähnliche Feſtſtellungen innerhalb des Kreiſes
threr Amtswirkſamkeit erlaſſen oder begutachtet aben, ur (S den
geiſtlichen Herren, 4 mit thren Landwirtſchafts⸗Erträgniſſen
perſonaleinkommenſteuerpflichtig ſind, leicht werden, n ſolch praktiſcher
und zweckentſprechender Weiſe den Nutzen Qus threr pfarrlichen Land
wirtſ 3u berechnen, vorausgeſetzt, daſs die Art der Berechnung
des Itrages der Landwirtſchaft auch vonſeite der ehörden gut⸗
geheißen wird.

Hoſtau (Diöceſe Budweis). Steinbach, Dechant.
XIVe Meſſenſtiftungs⸗Erträge iu ihrem Ver

hältniſſe gegenüber der Perſonal⸗Einkommenſteuer⸗
Bemeſſung fürs ahr 1899.) 1  E des Finanz⸗Miniſterial⸗
Erlaſſes December 1897, 3 64.549, Qan die K. K Finanz
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Landesdirectionen wurden die Steuerbehörden angewieſen, ähren der
Dauer des Congruageſetzes vom 11 18852Nr 47die Einnahmen AQus den Meſsſtipendien und Stolgebüren mit jenem
Betrage für die Perſonal⸗-Einkommenſteuer-Berechnung anzuſetzen,mit welchem ſie zur Congrua⸗Ergänzung n Anrechnung gebrachtworden ſind, nämlich mit jenem Betrage, wie derſelbe dem Erträgniff
von en 200 Stiftsmeſſen entſpricht. (Die Erträgniſſ der ber
200 Stiftsmeſſen hinausreichenden Stiftungsbezüge wurden als Ab⸗
zugspoſten bei der Einkommenſteuer-Bemeſſung ins ſteuerpflichtigeEinkommen nicht eingerechnet.) Dieſe Begünſtigung ird aber bei
Bemeſſung der Perſonal⸗Einkommenſteuer Im Jahre 1900 U das
Einkommen der Geiſtlichkeit Qus dem V  ahre 1899 ſit Rückſicht der
Beſtimmungen des derzeit Recht beſtehenden Congruageſetzes vom

September 1898 G  2  —2 Nr 176) nicht mehr gewährt werden.
Da nun die Seelſorger oft Aus den errichteten Meſſenſtiftungen

bedeutende Erträgniſſe mn ihrem jährlichen Einkommen ausweiſen,
dürfte CS nicht unangezeigt ſein, unterſuchen, Iu welcher Weiſe C5
manchem Seelſorger möglich wäre, wenigſtens einen C des Ein
kommens QAQus den Erträgniſſen der Meſſenſtiftungen vor der Per
ſonal⸗Einkommenſteuer 3 ſchützen eventuell leſelbe zu vermindern.
Nach den Beſtimmungen des geltenden Perſonal-Einkommenſteuer⸗
geſetzes muſs vom Faſſionsleger jede wirkliche und thatſächliche
perſönliche Einkommen einbekannt werden. brt alſo, wo eine größere
Anzahl von Meſſenſtiftungen beſteht, kann jeder Seelſorger wohl mit
Recht und Erfolg verlangen, daſs ihm NUuL jene Einkommen Aus
Stiftungen beſteuert werde, welches derſelbe für die IM Quſe des
Jahres wirklich perſolvierten Meſſen bezogen hat Da das bürger⸗
liche ahr 365 Tage 30 Iun jedem Jahre bis Sonn⸗ und
Feiertage, aneben eine bedeutende enge von aufgehobenen Feier  —

vorkommen, denen dem Pfarrer die Pflicht der AaPPIIcatio
b parochianis obliegt, außerdem die Seelſorger ſich der Pflicht
der Abhaltung patriotiſcher Feſtgottesdienſte für den Kaiſer
nicht entſchlagen können, weiters während des Jahres durch die
biſchöflichen Conſiſtorien ver  iedene Gelegenheits-Gottesdienſte
geordne werden, deren Perſolvierungstagen Stifts und anual-
meſſen nicht geleſen werden können, ſo lg nach einiger Berechnung
daraus, daſs die Seelſorger H2 ungünſtigſten Falle nUL verhalten
werden können, das Erträgnis von en 275 geſtifteten (un
reducierten) Meſſen der Bemeſſung der Perſonal⸗Einkommenſteuer
unterziehen 3u laſſen; die Erträgniſſe jener geſtifteten heiligen Meſſen,
* ber die ebengenannte Zahl von 275 hinausreichen, müſſen
von den Steuerbehörden wohl al Abzugspoſt anerkannt werden,
da der Seelſorger das Erträgnis erſelben wirklich n bezieht,
vielmehr ſich veranlaſst ſieht, dasſelbe anderen Prieſtern für die
Perſolvierung der (von ihm ſelbſt nicht perſolvierbaren) eiligen
eſſen 3 überlaſſen.
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Da weiters, Wie die tägliche Erfahrung eweist, die bei einer
II errichteten Stiftsmeſſen nfolge der ungleichen Dotierung oder
Aus anderen Urſachen eln ungleiches, eln höheres oder niedrigeres
Erträgnis ausweiſen, dürfte ES gerathen ſein, bei einem Stande von
mehr als 300 bder —400 Stiftsmeſſen eine Durchſchnitts-Berechnung
de  D Stipendiums der Stiftsmeſſen anzuſtreben, wornach bei Zuſammen⸗
rechnung aller Erträgniſſe ſämmtlicher bei der Pfarre N geſtifteter
eſſen das ſich ergebende Durchſchnitts-Stipendium für jede der
geſtifteten eiligen Meſſen ſich berechnet nd auch für jene ſich dar
E die an andere rieſter 3u übergeben und In Ausga 3u
ſtellen ſind mne Durchſchnitts-Berechnung des Meſſen⸗Sti⸗
pendiums aller bei der Pfarre geſtifteten heiligen Meſſen wurde
einem Pfarrer In Böhmen anläſslich der Readjuſtierung ſeiner Faſſion
mit Erlaſs des Miniſteriums für Ultus und Unterricht
12 Augu 1887, 293, bewilligt und mit Statthalterei⸗Erlaſs
rag September 72.986  * durchgeführt. Da  V
Durchſchnitts⸗Stipendium betrug Kreuzer Ueber Eingaben der
einzelnen Faſſionsleger dürften wohl die Steuer⸗Oberbehörden
einem ſolchen Streben der Seelſorger wohlwollend gegenübertreten.

Bei ſolchen arren, wenig Meſſenſtiftungen errichtet ſind,
kann wohl ohnedie da Erträgnis der letzteren nicht EI dem
Faſſionsleger, dem Seelſorger, die Entrichtung einer großen Steuer
aufbürdEn

Ußzerdem dürfte ohne Zweifel die Geltendmachung CT
e  en Camen immer tragenden, auf dem Erträgniſſ

EKxX jeder der
einzelnen Stiftsmeſſen haftenden Laſten, als „Abzugspoſten (3
eventuelle Auslagen für Meſswein, Kerzen, Entlohnungen der Mini
ſtranten, Auslagen für Fahrgelegenheiten bei ſchlechtem etter Ur
Ahr Iin eine entlegenere Kirche, wo die heilige Meſſe geleſen werden
ſoll U w.)) die das Einkommen des Seelſorgers Qus Meſſen⸗
ſtiftungen irgendwie 3 verringern geeignet ſind, auf Grund ent
ſprechender Nachweiſung keinen beſonderen Schwierigkeiten bei
den Perſonalſteuer⸗Bemeſſungsbehörden egegnen. „Inſofern bei Meſs
ſtipendien und anderen Stiftungen für gottesdienſtliche Functionen bei
Zumeſſung de Stipendiums auf den vom perſolvierenden Prieſter
zurückzulegenden Weg beſonders Bedacht erſcheint, iſt der
als Wegentſchädigung entfallende Betrag der Congrua gegenü E*r

nicht AL en dem Beneficium einrechenbares Einkommen anzuſehen.“
Verwaltungsgerichtshofs⸗Erk. 1  —  2— October 1892,

ſich wohl etztere Rechtsanſchauung des ohen Ver
waltungsgerichtshofes nicht auch bei der Feſtſtellung des Reinerträg⸗
Uiſſes bei Meſſenſtiftungen hinſichtlich der Bemeſſung

EC. zur Entrichtung
der Perſonal-Einkommenſteuer ausnützen, eventuell gelten machen
laſſen?

TET

77  b der dem Beneficiaten Qus Meſsſtipendien zufallende
Stiftungs⸗Erträgnisantheil zugleich die edeckung für die Auslage
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auf Meſswein In ſich chließt, Qher bei Feſtſtellung des dem Bene⸗
ficiaten einrechenbaren Einkommens QAus den Meſſenſtiftungen abzu
rechnen ſt, iſt eine beſonders feſtzuſtellende Thatbeſtandsfrage.“
Verwaltungsgerichtshofs⸗Erk. vom 12 October 1892, 289

Möchten doch auch andere Prieſter hinſichtlich der oben be
handelten rage ihre Anſichten und Erfahrungen äußern! Jede An
regung und Aufklärung hinſichtlich dieſer V  . Intereſſe des katholiſchen
Clerus Oeſterreichs nicht wenig tangierenden Steuerangelegenheit ird
gewiſs des aufrichtigſten Dankes d  8 etzteren er ſein.

Hoſtau (Diöceſe Budweis), Steinbach, Dechant.

Literatur.
Neue Verke.

Das Evangelium unſeres Herrn eſus Chriſtus nach
Lukas, monographiſch rklärt und mit einer überſichtlichen Darſtellung
der politiſchen und religiöſen uſtände un Paläſtina zUur Zeit Chriſti
und der Apoſtel verſehen von Dir Roman Riezler M  (it Genehmigung
des f.b Ordinariates Brixen. Brixen, kath.⸗polit. Preſsverein. Ger 80
XI und 641 Broſch .— M .— CU. 10 M

Mit dem Erſcheinen dieſer monographiſchen Erklärung des Uka  87
evangeliums wurde uns en lang gehegter Wunſch erfüllt. Allerdings beſitzen
wir un neueſter Zeit einige vortreffliche Auslegungen desſelben von katho⸗
liſchen Verfaſſern; allein da ſie alle IM Anſchluſs Gommentare 3u
den zwei anderen Synoptikern bearbeitet ſind und infolge deſſen bei parallelen
Stellen und Abſchnitten häufig auf die betreffenden Ausführungen 3U
Matthäus und Markus verweiſen, wird ihre enützung wegen der Noth⸗
wendigkeit des kachſchlagens bei einem der letzteren oder beiden ugleich
vielfach unbequem und zeitraubend, beim Mange der früheren Commentare
ogar zum V  heil ungenügend; auch will eS uns manchmal cheinen, daſs
bei oßem Verweiſen die emn Lukas eigenthümliche Auffaſſung und Dar
ſtellung der evangeliſchen Begebenheiten nicht zur eltung und Klarſtellung
kommt. Dieſem Uebelſtande iſt durch vorliegende Arbeit un vorzüglicher
Weiſe abgeholfen.

Q5 Buch iſt laut Vorrede die Frucht mehrjähriger akademiſcher
Vorleſungen, und „war das Beſtreben de  V Verfaſſers darauf gerichtet, den
Studierenden der T  heologie und dem Seelſorgsclerus eine verläßliche und
gehaltvolle Erklärung des Evangeliums un leicht verſtändlicher und ſoviel
al  O möglich auch entſprechender Form 3u gieten“.

Wa die Anlage 8 Werkes anbelangt, ſind die Einleitungsfragen recht
kurz und Na abgethan 1—6 dafür dem Commentar eine eingehende und
ſyſtematiſche Darlegung der religiöſen und politiſchen Verhältniſſe un Paläſtina
zur Zeit Chriſti und der Apoſtel vorausgeſchickt 6—48) Der Commentar
(S iſt n der —  —  2 angelegt, daſs zunächſt den einzelnen Perikopen


